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Antrag der Redaktionskommission* vom 11. Dezember 2007

4437 b
Gesetz
über das Universitätsspital Zürich (USZG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .;
Anpassung an das Gesetz über die ärztlichen Zusatzhonorare)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in dieAnträge des Regierungsrates vom 12. Sep-
tember 2007 und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-
heit vom 13. November 2007,

beschliesst:

I. Das Gesetz über das Universitätsspital Zürich vom 19. Sep-
tember 2005 wird wie folgt geändert:

Spitaldirektion§ 12. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Die Spitaldirektion

Ziff. 1–3 unverändert.
Ziff. 4 wird aufgehoben.
Ziff. 5 wird zu Ziff. 4.

Abs. 4 unverändert.

Ärztliche
Zusatzhonorare

§ 14. Die Erwirtschaftung und die Verwendung von ärztlichen
Zusatzhonoraren richten sich nach dem Gesetz über die ärztlichen
Zusatzhonorare.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

Zürich, 11. Dezember 2007

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Bernhard Egg Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Bernhard
Egg, Elgg (Präsident); Brigitta Johner-Gähwiler, Urdorf; Regula Kuhn, Illnau-
Effretikon; Sekretärin: Heidi Baumann.


